
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 15 StGAV
Fachprüferinnen/Fachprüfer

 StGAV - Grundausbildung der Landesbediensteten

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Für alle Fachgebiete der besonderen Grundausbildung sind Fachprüferinnen/Fachprüfer zu bestellen.

(2) Als Fachprüferinnen/Fachprüfer dürfen nur Landesbedienstete herangezogen werden, die für die von ihnen zu

prüfenden Fachgebiete quali4ziert sind. Es können auch in ihrem Fach anerkannte Expertinnen/Experten, die nicht im

Landesdienst beschäftigt sind, zu Fachprüferinnen/Fachprüfern bestellt werden.

In Kraft seit 01.08.2004 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 15 StGAV Fachprüferinnen/Fachprüfer
	StGAV - Grundausbildung der Landesbediensteten


